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Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Verhaltens- und mündlicher Note (und, jedenfalls
in BaWü, noch als dritte Kategorie die Mitarbeitsnote).

Allerdings kannst du es auch in mündliche Noten einfließen lassen, wenn du es einem Schüler
"reindrücken" willst - wenn ein Schüler sich andauernd mit seinem Nachbarn unterhält, stelle
ich gerne mal eine Frage zum laufenden Unterrichtsgeschehen, die er aufgrund seiner
Nebentätigkeit nicht beantworten kann.
Das ist dann wiederum eine (schlechte) mündliche Leistung, die ich als solche werten kann.

Wie pädagogisch sinnvoll das ist, darf jeder für sich selbst bewerten, aber rechtlich auf der
sicheren Seite ist das allemal.
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